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SONDERBAUVORSCHRIFTEN

ftlr die Aenderung des Nordiciles des Gestaliungsplones
“Hinzihöfli“ mii neuem Geltungsbereich

1. Allgemeines

1.1 Gesttltzt auf § 44 8auG erflisst die Einwohnergemejnde der
Stadt Grenchen eine Aenderung des Nordieiles de~ Gestel—
iungsplanes “Ilinzihöfli“. FUr diese Aenderung werden ge
stützt auf 8auG § 45 neue, den heutigen Verh~1inisse~i an
gepasste Sonderbauvorschrj fien erlassen.

1.2 Im Nordwestteil de8 Gesamtareales ist kein Kindorgart~en mehr
vorgesehen.

1.3 Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes besifmmen,
gelten die Bau— und Zonenvorschrjflen der Einwohnerg~m~inde
der Stadt Grenchen und die einschlägigen kantonelen ~a1.~vor-
schri fien.

2. Geltungsbereich

Diese Vorschriften gelten für das im Gestaltungapler, auf der
Situation, Mol. l~5OO, mii einer schwarzen, strlchpur~kiier_
len Linie umgrenzte Gebiet, innerhalb der Parzelle G~ Nr.
2746, umfassend die Geb~iudegruppen F, G und H.

3. Nutzung

Das vom Gesialtungeplan erfasste Gebiet liegt In der 3-‘ge—
schossigen Wohnzone.

4. Bauvorgchrjfien

4.1 Die Bauten dürfen nur innerhalb der durch Hausbauljnjien be
grenzten Beufelder errichtet werden. Dabei wird ein Wer—
schiebungsspielraum von Im toleriert.
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4.2 Für die Geböudehiihen gellen die in den Schnitten eingelrage...
nen Nöhenkoten (Fleereshöhen) mit einer Abweichungslo1er8~~
von ÷7— 0,5 m. (Fixpunkt PP Nr. 386 = 508,604 m.ü.M.)

4.3 Die Gehüudelüngen werden mit dem Geslaltungsplan genehmigt.

4.4 Die AZ für den abzuündernden Teil des Geslaliungsplanes be
trügt 0,497, für den Gesaml-GP—Berejch ohne Altbauten von
1919, 0,619. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.

4.5 Die Bauten sind mii Flachd~chern abzudecken. Attikageschosse
sind nicht gestattet. Liflaufbaulen, Kamine und L(Jftungske_
mine sind zusammen zu fassen. Lifimaschirienröume sind in den
Untergeschossen .anz uo r dnen.

4.6 Die Fassaden sind lediglich bezüglich des Charakters ver
bindlich, nicht aber inbezug auf die Delailgesialtung. Die
Farbgebung wird im Rahmen des~festge—
legt.

4.7 Für die projektierten Bauten sind im Ifjnbljckeuf die be
sondere Wichtigkeit für die Erzielung einer üsihetisch, ar
chitektonisch und masstüblich guten Einfügung in das Stadt—
und Landschaflsbjj.d, alle zumutbaren Verkehren zu treffen.

5. Verkehrsvorschriften und Erschliessuj~g

5.1 Die Erschliessung erfolgt von der Rebgasse her.

5.2 Von den zu diesen Geugruppen gehörenden 43 Autoabstell...
plölzen sind 33 in der unterirdischen Einallellhalle vorge
sehen. 10 Abstellpliiize sind als gedeckte Plülze östlich des
Geböudes 0 angeordnet und sind als Besucherparkplüize zu
reservieren.

5.3 Für Velos und Mofas sind in der. Einsteilhalle Absteliplölze
vor z u sehen.

5.4 Die Anpessungen an projektierte und bestehende Strassen ha
ben nach Angaben des Stadtbauamtes und auf Kosten der Bau—
herrschaft zu erfolgen.

6. Umgebungsgesiallung

6.1 Die Umgebungsgestallung wird im Umgebungspjan dargestellt.
Alifüllige Abweichungen sind im Baugesuchsverfa~r~~ darzu
legen und genehmigen zu lassen. Die Umgebungsgestaltung ist
entsprechend den Bauelappen sinngemüss zu realisieren.

6.2 Die Bereilsiellung des Kehrichlos zur Abfuhr darf nur in
Containern zu 800 1 erfolgen. Der Standort dieser Contajner
muss im Baugesuch angegeben werden.
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6.3 Die Terrasse über der Autaeinstallhalle ist als Kinderspiel—
platz mit Grt3nfliiche zu gestalten. Den Bauges~ichen sind die
entsprechenden Projekte beizulegen. Dem Balispiel ist beson—
dere Beachtung zu schenken.

7. Schlussbestimmunq~

7.1 Der Geslaltungsplen besteht aus einem

— Situationspian tlst. 1:500
mii Terrain— und Geböudeschnjilen Mai. 1:200

— Umgebungsgestaliungsplan Mst. 1:500

Diese P1~ne gelten als iniegrierender Bestandteil dieser
Sonderbauvorschri fien.

7.2 Für die Erteilung der Baubewilligung bleibt das !3augesuchs—
verfahren vorbehalten.

7.3 Die Baukommission kann im B8u~esuchsverfahren geringfügige
Abweichungen vom Gestaltungsplen und den Sonderbauvorschrif

•ien bewilligen, wenn das Grundkonzept der Ueberbauung erhal
ten bleibt und die öffentlichen und achtenswerten nachbarlj—
chen Interessen gewahrt bleiben.

7.4 Die Baubewilligung kann für die einzelnen Etappen gestaffelt
erteilt werden, sofern dadurch die Cesamiwirkung der Ueber
bauung nicht in Frage gestellt wird.
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